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Anlage B – Vertragsgebiet 
Das dem Vertriebspartner im Rahmen dieser Vereinbarung zugewiesene 
Vertragsgebiet umfasst ausschließlich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sowie die weiteren Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). 

Ein Vertrieb der Produkte außerhalb dieses Vertragsgebiets, insbesondere 
außerhalb Europas, ist ohne die vorherige ausdrückliche und schriftliche 
Zustimmung der Rocky Mountain Minerals B.V. unzulässig. 

Darüber hinaus ist es dem Vertriebspartner ausdrücklich untersagt, die Produkte 
auf Verkaufsplattformen wie Amazon (einschließlich Amazon Marketplace, 
Amazon Vendor oder Amazon FBA) anzubieten oder zu vertreiben. 

Der Vertrieb der Produkte über Online-Marktplätze und Verkaufsplattformen 
Dritter unterliegt folgenden qualitativen Anforderungen: 

1.  Die Präsentation der Produkte muss in einer Weise erfolgen, die ihrer 
hohen Qualität entspricht und dem Markenbild von Rocky Mountain 
Minerals BV gerecht wird. 

2.  Sämtliche Produktinformationen, einschließlich Inhaltsstoffe, Nährwerte 
und Wirkstoffmengen, müssen vollständig, korrekt und in 
Übereinstimmung mit der von RMM bereitgestellten technischen 
Produktspezifikation (Anlage E) dargestellt werden. 

3.  Die Einnahmeempfehlungen und Warnhinweise müssen vollständig und 
deutlich sichtbar wiedergegeben werden. 

4.  Die Health Claims müssen den Vorgaben der EU-Health-Claims-
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 entsprechen und dürfen nicht über die 
von RMM autorisierten Aussagen hinausgehen. 

5. Die Produktabbildungen müssen von hoher Qualität sein und die 
Verpackung korrekt und unverändert darstellen. 

Der Vertriebspartner ist verpflichtet, RMM vor der Einrichtung eines Online-Shops 
auf einem Drittanbieter-Marktplatz zu informieren und die Einhaltung der oben 
genannten Kriterien nachzuweisen. RMM behält sich vor, bei erheblichen oder 
wiederholten Verstößen gegen diese Qualitätskriterien nach vorheriger 
schriftlicher Abmahnung mit angemessener Frist zur Abhilfe eine Untersagung 
des Vertriebs über den betreffenden Kanal auszusprechen. 

 

 

 

 


